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WAHLBEKANNTMACHUNG 

1. 

Am 14. September 2025 finden die Kommunalwahlen statt: 

• die Wahl des Landrats des Kreises Unna,

• die Wahl des Kreistags des Kreises Unna,

• die Wahl des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin der Stadt Lünen,

• die Wahl des Rates der Stadt Lünen sowie

• die Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR-Wahl).

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. 

Die Stadt Lünen ist in 23 allgemeine Wahlbezirke und diese in 66 Stimmbezirke für die Kommu-

nalwahl eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten im Zeitraum vom 11. August 2025 bis 

24. August 2025 übersandt wurden, sind der Wahlraum und der Stimmbezirk angegeben, in dem

die Wahlberechtigten zu wählen haben.

Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm auf der Wahlbenach-

richtigung gekennzeichnet.  

3. 

Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wähler-

verzeichnis sie/er eingetragen ist. 

Die Wähler sollen ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbür-

ger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitbringen, damit sie sich auf Ver-

langen über ihre Person ausweisen können. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die den Wahlberechtigten im Wahlraum ausgehändigt 

werden. 

Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen sind in Aufschrift und Farbe deutlich voneinander zu 

unterscheiden: 

• Der Stimmzettel für die Wahl des Landrats des Kreises Unna ist von gelber Farbe und trägt

die Aufschrift „Stimmzettel für die Wahl des Landrats des Kreises Unna“.

• Der Stimmzettel für die Wahl des Kreistags des Kreises Unna ist von roter Farbe und trägt

die Aufschrift „Stimmzettel für die Wahl der Vertretung des Kreises Unna im Wahlbe-

zirk…“.

• Der Stimmzettel für die Wahl des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin der Stadt Lünen ist

von grüner Farbe und trägt die Aufschrift „Stimmzettel für die Wahl des/der Bürgermeis-

ters/Bürgermeisterin der Stadt Lünen“.

• Der Stimmzettel für die Wahl des Rates der Stadt Lünen ist von blauer Farbe und trägt die

Aufschrift „Stimmzettel für die Wahl der Vertretung der Stadt Lünen im Wahlbezirk…“.
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• Der Stimmzettel für die Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr hat

den Farbton „flieder“ und trägt die Aufschrift „Stimmzettel für die Wahl der Verbands-

versammlung des Regionalverbands Ruhr“.

Jede wahlberechtigte Person hat für jede Wahl jeweils eine Stimme. 

Die Stimmzettel müssen von der Wählerin bzw. dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes 

oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet werden. 

Die Wählerin/der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf den Stimmzetteln je-

weils durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 

welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Eine Stimmabgabe durch eine Vertreterin oder einen Vertreter ist unzulässig. 

Die Stimmzettel werden jeweils mit dem Aufdruck nach innen zusammengefaltet und in die Wahl-

urne eingeworfen. 

Eine Wählerin bzw. ein Wähler, die/der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an 

der Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 

Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der Wäh-

lerin bzw. vom Wähler selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine 

Hilfeleistung ist unzulässig, wenn sie unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbst-

bestimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wählerin bzw. des Wählers ersetzt oder verän-

dert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. 

4. 

Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlungen erfolgenden Ermittlungen 

und Feststellungen der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 

soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Für die Ermittlungen und Feststellungen der Briefwahlergebnisse treten die Briefwahlvorstände 

am Sonntag, den 14. September 2025, um 16:30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Holt-

grevenstraße 2 – 6, 44532 Lünen, zusammen. 

5. 

Wähler/innen mit Wahlscheinen der Stadt Lünen können an den Kommunalwahlen durch Stimm-

abgabe in dem Wahlraum des Wahlbezirks, für den der Wahlschein gültig ist, oder durch Briefwahl 

teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von der Wahlbehörde die erfor-

derlichen Briefwahlunterlagen. 

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt diese in den amtlichen 

blauen Stimmzettelumschlag, verschließt diesen, unterzeichnet die auf der Rückseite des Wahl-

scheins vorgedruckte „Versicherung an Eides statt“, trennt den roten Wahlbriefumschlag an der 

Perforation vom Wahlscheinformular ab und steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 

blauen Stimmzettelumschlag in den roten Wahlbriefumschlag. Der Wahlbriefumschlag ist zu ver-

schließen. 

Bei der Briefwahl muss die wahlberechtigte Person den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 

Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle übersenden oder 

in den Hausbriefkasten des Rathauses, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, einwerfen, dass der 

Wahlbrief dort spätestens am 14. September 2025 bis 16:00 Uhr eingeht. 
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Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief ohne besondere 

Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 

bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. 

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 

verfälscht und wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung oder ohne 

eine geäußerte Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 

3 des Strafgesetzbuches). 

7. 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 

in einem Bereich mit einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang 

jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton und Schrift oder Bild sowie jede Unterschriften-

sammlung verboten. Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der 

Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18.00 Uhr 

unzulässig. 

Lünen, 29.08.2025 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

gez. 

Dr. André Jethon 

Stadtkämmerer und Beigeordneter 
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WAHLBEKANNTMACHUNG 

1. 

Am 14. September 2025 findet die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mit-

glieder der Stadt Lünen – Integrationsratswahl – statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. 

Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Lünen. Dieses ist in 66 Stimmbezirke aufgeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten im Zeitraum vom 11. August 2025 bis 

24. August 2025 übersandt wurden, sind der Wahlraum und der Stimmbezirk angegeben, in dem

die Wahlberechtigten zu wählen haben.

Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm auf der Wahlbenach-

richtigung gekennzeichnet.  

3. 

Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wähler-

verzeichnis sie/er eingetragen ist. 

Die Wähler sollen ihre Wahlbenachrichtigung und ein amtliches Ausweisdokument zur Wahl mit-

bringen, damit sie sich auf Verlangen über ihre Person ausweisen können. 

Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, der den Wahlberechtigten im Wahlraum ausge-

händigt wird. 

Der Stimmzettel hat den Farbton „orange“ und trägt die Aufschrift „Stimmzettel für die Integra-

tionsratswahl der Stadt Lünen“. 

Jede wahlberechtigte Person hat jeweils eine Stimme. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin bzw. dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes 

oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet werden. 

Die Wählerin/der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf den Stimmzetteln 

jeweils durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 

welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Eine Stimmabgabe durch eine Vertreterin oder einen Vertreter ist unzulässig. 

Der Stimmzettel wird jeweils mit dem Aufdruck nach innen zusammengefaltet und in die Wahl-

urne eingeworfen. 

Eine Wählerin bzw. ein Wähler, die/der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an 

der Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 

Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der Wäh-

lerin bzw. vom Wähler selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine 
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Hilfeleistung ist unzulässig, wenn sie unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbst-

bestimmte Willensbildung oder Entscheidung der Wählerin bzw. des Wählers ersetzt oder verän-

dert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. 

 

 

4. 

 

Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlungen erfolgenden Ermittlungen 

und Feststellungen der Wahlergebnisse sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 

Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

Für die Ermittlungen und Feststellungen des Wahlergebnisses der Urnenwahl tritt ein Wahlvor-

stand für die zentrale Auszählung am Sonntag, den 14. September 2025, nach 18:00 Uhr im Rat-

haus der Stadt Lünen, 14. Etage, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, zusammen. 

 

Für die Ermittlungen und Feststellungen des Briefwahlergebnisses tritt der Briefwahlvorstand am 

Sonntag, den 14. September 2025, um 18:00 Uhr im Rathaus der Stadt Lünen, 14. Etage, Willy-

Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, zusammen. 

 

 

5. 

 

Wähler/innen mit Wahlscheinen der Stadt Lünen können an der Integrationsratswahl durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlgebietes oder durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von der Wahlbehörde die erforderlichen Brief-

wahlunterlagen. 

 

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt diesen in den amtli-

chen grauen Stimmzettelumschlag, verschließt diesen, unterzeichnet die auf der Rückseite des 

Wahlscheins vorgedruckte „Versicherung an Eides statt“, trennt den orangenen Wahlbriefum-

schlag an der Perforation vom Wahlscheinformular ab und steckt den unterschriebenen Wahl-

schein und den grauen Stimmzettelumschlag in den orangenen Wahlbriefumschlag. Der Wahl-

briefumschlag ist zu verschließen. 

 

Bei der Briefwahl muss die wahlberechtigte Person den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 

Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle übersenden oder 

in den Hausbriefkasten des Rathauses, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, einwerfen, dass der 

Wahlbrief dort spätestens am 14. September 2025 bis 16:00 Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief ohne besondere 

Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 

bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 

6. 

 

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 

verfälscht und wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung oder ohne 

eine geäußerte Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 

3 des Strafgesetzbuches). 

 

 

7. 

 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 

in einem Bereich mit einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang 
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jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton und Schrift oder Bild sowie jede Unterschriften-

sammlung verboten. Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der 

Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18.00 Uhr 

unzulässig. 

 

Lünen, 29.08.2025 

 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

 

gez. 

Dr. André Jethon 

Stadtkämmerer und Beigeordneter 
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